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Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 
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Titel 
 

Ernennung, Einführung und Verpflichtung des neuen Bürgermeisters, Herrn Volker Scheib 

 

 

 

 

Sach- und Rechtslage: 

 
Gemäß § 46 Abs. 1 HGO hat die Ernennung, Amtseinführung und Verpflichtung des Bürgermeisters in öffentlicher 
Sitzung der Gemeindevertretung zu erfolgen. Entsprechend ist zur Sitzung form- und fristgerecht einzuladen sowie 
Zeit, Ort und Tagesordnung vor dem Sitzungstermin amtlich bekanntzumachen.  
 
Es wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den neu gewählten Bürgermeister, Herrn Volker Scheib, noch 
innerhalb der Amtszeit von Herrn Bürgermeister Kusicka in sein Amt einzuführen. 
 
Gem. § 46 Abs. 2  i.V.m. § 8 BeamtStG wird Herrn Volker Scheib zunächst die Ernennungsurkunde von Herrn 
Bürgermeister Felix Kusicka unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit mit Wirkung vom 01.04.2020 
ausgehändigt. Die Urkunde wird vom Bürgermeister und dem 1. Beigeordneten Herbert Ritzert unterzeichnet. 
Mit der Begründung des Beamtenverhältnisses wird gleichzeitig ein Amt verliehen. 
 
Im Anschluss an die Aushändigung der Ernennungsurkunde erfolgt die Vereidigung des neuen Bürgermeisters 
durch die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Frau Rita Schramm. Die vom neu gewählten Bürgermeister 
nachzusprechende Eidesformel ist gemäß § 47 HBG und § 38 BeamtStG ausdrücklich festgelegt und lautet wie 
folgt:  
 
„Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes 
Hessen sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen 
werde, so wahr mir Gott helfe.“ 
 
Bei der Ablegung des Diensteides wird die rechte Hand gehoben. Über die Eidesleistung wird eine Niederschrift 
gefertigt, die sowohl von Herrn Volker Scheib als auch von Frau GVV Rita Schramm zu unterzeichnen ist. 
 
Anschließend verpflichtet die Vorsitzende der Gemeindevertretung den neuen Bürgermeister Herrn Volker Scheib 
durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben. 
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